
Eine
zürcherilche Scmularanumg

aus nem Jahre 1636

Hon

Beinrich Beringer, Xehrer in Regensherg

Separatahüruk aa dem

„Rürcher Tafıchenbuc; auf Aus Iahr 1925

‚ Arıık Kon Arnnla Bopp & En. - Zürich 192%



 

  

 

  

Eine zürcberifche Schbulordnungaus
dem abre 1636.

Don Heinrih Hedinger, Regensberg.
 

Ir den bis heute erfchienenen Arbeiten zürcherifcher Schulgefchichte-
Sell Forscher!) Eonnte unfer älteftes Bolksfchulgefeg, die „Durchgehende

Drdnung fifr die Schulen uff der Landfchafft” aus dem Sahre 1637
ftets nur auszugsweile Eurz dargeftellt werden, da Die Verfaffer andere,

genau begrenzte Seitabjchnitte zum Ziel ihrer Unterfuchungen hatten.
Immerhin wurden diefe erften „organifatorifchen Normen“ in einer

befondern Abhandlung auf ein paar Seiten wenigftens in den Haupt-
punkten gewürdigt”). Im folgenden foll num der befcheidene Verfuch
gemacht wurden, darüber hinaus diefes wichtige Schulgefeg feiner -

Bedeutung entjprechend noch efiwas eingehender zu befchreiben, als es

bis jest gejchehen ift?), :
Einleitend ift aufs neue feftzuftellen, daß die Landfchulen Feines-

wegs Neufchöpfungen der Reformation waren. Schon lange vor 1500

)) %. Ernit: Gefchichte des zürch. Schulwefeng bis gegen dag Ende
des 16. Zahrh., Diff., Winterthur, 1879. D. Hunzifter: Gefch. der
jchweiz. Volksfchule, 3 Bd., Zürich, 1881/82. W, Klinke: Das Bolfg-
fchulwefen des Rt. Zürich zur Zeit,der Helvetif, Diff., Zürich, 1907.
MM. Hartmann: Die Boltsfchule im Kf. Zürich zur Zeit der Mediation,
Diff., Zürich, 1917. E Stauber: Die züch. Landfcehulen im Anfang
des 18. Zahrh., 120. Neujahrsblatt der Hülfsgefellfehaft, Zürich, 1920.
Bei den wichtigiten Zitaten aus gedrucdten Quellen wird in der Folge
nur der Name des befr. Verfaffers genannt.

2) U. Ernft in den Mitteilungen der Gefellfehaft für deuffche Erzie-
hungs- und Schulgefchichte, Jahrg. 1895, V, 2, ©. 107 ff.

3) Dazu dienten in erfter Linie Die Akten Der Abteilungen ET. u. EI.
des zürch. Staatsarchives (St. U. 3.), einige Stücke Des Gemeindearchives
Regensberg und Lefefrüchte einer langjährigen Materialfammlung zur
Drtsgefchichte, '
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tauchen in den Urkunden neben den Angaben über das höhere und niedere

Schultvefen der Stadt (Deutfche, — Latein, — Haus — und Schreib:

fehulen) da und dort Nachrichten über Schulen auf der Landfchaft auf).

Fahrende Scholaren, wandernde Schulmeifter und Lehrfrauen zogen

als Hauslehrer im Land herum und unterrichteten in Privathäufern
meist nur zur Winterszeit die Kinder der Beffergeitellten im Lefen,

Schreiben, Singen, Einiiben von Gebeten und wohl auch in etwas
Latein. Da und dort nahmen fich jcehon früh auch etwa eifrige Geift-

liche der Iugendbildung an. Das war z.B. in Negensberg der Fall,

wo im September 1287 unter den Zeugen einer DBerfaufsurfunde?)
u.a. unfer ältefter Leutpriefter, Sohannes 9. Ehrendingen al® „Johannes
rector puerorum“ (Rnabenleiter) auftritt und damit den erjten urfund-

lichen Beweis für das Vorhandenfein einer zürcherifchen Landfchule

dDarftellt.

"Inter Zwingli wurde nun das Schuliwefen eigentlich verftaatlicht.

Shm war die Schule eines der wichtigjten Mittel zur Verbreitung

der neuen Glaubenslehre. Um diefer die nötige weltliche Nachachtung

zu verfchaffen, ftellte er feine Kirche und damit auch deren Magd, die
Schule, unter die Obhut des Staates. Diefe Nufopferung der Gelb-

ftändigfeit war notwendig; denn nur unter der ftarfen Hand Der

Obrigkeit konnte das Edelreis der Reformation vor Sturm behütet
und in eine rechte Form gebracht werden. Im Schatten der erjtarfenden

Landeskirche nahm auch das Schulwefen einen etiwelchen, allerdings

oft überfchägten Auffhwung. Die tete Fürforge Swinglis und feiner .

Nachfolger für die Gelehrtenfchulen in der Stadt und das höhere
Sntereffe der neugläubigen Geiftlichen trugen neben der Verbreitung

der deutjehen Bibelüberfegung dazu bei, auch beim Landvolf den

Wunfceh nach Bildung zu weden. Die Pfarrer wurden angehalten,

neben der Predigt auch in der Katechefe (Sugendunterricht) Die neue

Lehre zu feitigen. Seit 1529 bemerken die Dekanatsberichte, ob ein

Prädifant auf dem Lande Schule halte oder nicht‘). Einzelne Geift-

liche betrauten mit dem Unterricht auf eigene Rechnung ähnlich wie

4) Siehe Die Archivverzeichniffe zürcherifeher Gemeinden, St. U. 3.:
M. 20,X., ferner Ernft, ©. 38/42.

5) Zürdh, Urfundenbud, V, Nr. 2002.

6) Stauber, ©. 1.
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in Deutfchland den Sigriften (Rüfterfcehulen) oder gar die Frau Pfarre
rin‘). Daneben unterwiefen wohl auch die Dber- und Unterpögte, die

Landfchreiber und andere Gebildete die Iugend in den damaligen
Bedürfniffen des Lebens. Hie und da übergaben Kleinere Gemeinden

das Schulfzepter entgleiften und verwahrloften Elementen, ivas die

hriftliche Dbrigkeit nicht dulden konnte und wollte. An der Synode

vom 18. Dftober 1580 wurde verlangt, „daß binfür feine Vaganten

oder frömde Sfrichling ufgenonmen, fondern die Schulmeifter mit

wüßen und verwilligung eines Dbervogts und dei Pfarrers ver-

ordnet, und ives Harlommens, auch welcher Religion jy fygind, fBl-

ind erfragt werden”). Irog allem dem gab es noch viele abgelegene
Gemeinwefen, die feine Schule befaßen, wo die Menfchen aufwuchfen

„wie NRöffer und Maultiere, die keinen Verftand haben“?).

Diefe unbefriedigenden Zuftände in den zürcherifchen Landfchulen
und ihrem Lehrftand veranlaßten den befannten Antiftes 3.9. Brei-
tinger (1575—1645) 9) neben feinen Eirchlichen Reformen (Bettag,

Pfarrbücher 2c.) diefem Sorgenkind der Landeskirche fein Haupt-
augenmert zuzumenden. NUls er 1612 zum AUntiftes und damit zum
oberften Schulheren ernannt wurde, ging er fogleich mit Feuereifer

hinter fein jchtweres Werk. Da der Staat vorläufig noch feine ge-

nügenden Bejoldungen leiften wollte und esdeshalb an füchtigen,
vollamtlich beichäftigten Lehrern mangelte, wurden wenigfteng befähigte
-Landfnaben auf Staatsfoften in den Schulen der Stadt zu Schul-

meiftern „genugfam abgerichtet” oder zu ältern Schulbaltern in die
Lehre gefchieft. Sene Geiftlichen aber, die Zeit hatten, wurden erneut
angehalten, jelbjt Schule zu halten, anfonft aus ihrer Pfründe ein

Schulmeifter angeftellt und unterhalten würde.
Durch Schulbeiche auf der Landichaft überzeugte fich AUntiftes

DBreitinger perfönlich von den vorhandenen Lbelftänden. Zufolge feiner

engen Verbindung mit dem Nat fonnte er in den Jahren 1635—1640,
alfo mitten im Dreißigjährigen Krieg, daran gehen, feinen Neuerungs-

gedanken gejegliche Grundlagen zu geben. Die erfte befannte Faffung

%) Hartmann, ©3.
8, &t. U. 3.: Actum Synodalium, E. II, 1, ©. 719,
9) Sartmann, ©. 9.
10) Siehe darüber 3. C. Mörifofer: 3. 3. Breifinger und Zürich,

- Leipzig, 1874, ferner Sunzifer, L, ©. 111—117.
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feiner Schulveform von 1637 wurde jehon ein Jahr vorher fertig ges

ftellt und Liegt diefer Abhandlung zu Grunde. E3 ift die „Shul:

Drdnung beider Orthben Regensperg unnd Dielstorfi”

vom 2. November 1636 9), An diefem Tag wurde das „Libell” dem

Rat vorgelefen und „al ein gut und Gott wolgefelliges Weref con-

firmiert und beiteftiget“ 1%). Es ftimme in den Hauptpunkten fait wört

lich mit der zweiten, für die Landfchaft gültigen Faffung von 1637

(fiehe hinten) überein, ift aber im Stil wärmer und ausführlicher

gehalten. Schon am 9. Dftober 1636 hatten fich auf dem Landvogfeis

Ichloffe zu Regensberg Chorherr Heinrich Wonlich (Vertreter Brei

tingers, aus dem feit 1591 in Zürich verbürgerten Gefchlechte der W.

aus Stein a. NH.) und Alt-Landoogt Junker Ioh. Ludwig Schnee-

berger, ferner Heinrich Voller ale Pfarrer beider Gemeinden Diels-

dorf und Regensberg (1615—1650) und deren weitere Ubgeordnete,,

wa, die Schultheißen Hans Heinrich Schwenk und Rudolf Murer

von Regensberg, fowie Amtsrichter Lenz Huber von Dielsdorf im

_ Beifein von Landvogt Joft Soller auf einen von der Chorherrenftube

mitgebrachten Entwurf geeinigt. QUAntiftes Breitinger verbefjerte diejen

(in Anlehnung an ältere, ftädtifche Schulordnungen aus 1532

und 1560 und mit Berückfichtigung der Sasungen für die beftehenden

Eateinfchulen zu Kappel, Rüti, Wintertyur und Elgg) an einigen

Stellen und lieferte ihn zur oben erwähnten Betätigung Mittwoch,

den 2. November 1636 an den Rat ab"). .

Der Anfang des denktwürdigen Aftenftückes lautet folgendermaßen:

„Wir, Burgermeifter und Nath der Statt Zürich thund Fhundt offen-

bar mennigklichem hiemit: Al dann Wir verjtendiget torden, waß

maßen der Ehrfammen, Unferer befonders lieben und gethreumen, beider

Gmeinden Regensperg und Dielstorff Schul eben fchlechtlich beftelt

und degwegen einer beftendigen guten Ordnung nit wenig mangelbar

inge, hat Ins Dberkeitlicher Pflicht und Umbts halber gebühren

wollen, dahin zu gedenden, wie folche zu befürderung der lieben Su=

gendt in ein rechtes Wefen gebracht. . . werden möchte". (Die An-

11) Yergamentband von 18 Geiten im Gemeindearchiv Negensberg,

furzer Entwurf im St. A, 3., Acta Ecclesiastica Tigurina, E, 11, 12, ©. 170.

122) St. A. 3.: E. I, 21, 4, wonach Die meiften Der folg. nicht befonders

genannten Zitate,
13) St, A. 3.: Ratsmanual B. II, 1636, 4.
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führung der einzelnen Artikel erfolgt bier nach der Neihenfolge des
Driginals, nicht nach modernen Gefichtspunften. Die Drthographie

it etwas vereinfacht.)

1. Gleich der erfte Punkt atmet ganz modernen Geift. Er betrifft
die auch von heutigen maßgebenden Inftanzen angeftrebte Schul-

vereinigung Heiner Gemeinden. „Wyln jy beide Gmeinden Res

gensperg und Dielstorff nit groß, untwyth von einandern und ein
Pfare find, fol mn fürbaßhin nit in beiden Drthen Schul gehalten,

fondern Diefelbige beftendig zu NRegensperg beftelt werden, ivie

e8 von altem Gebruch ift“. Diefe Anordnung ermöglichte eine beffere

Rontrolle durch die anivefenden Almtsperfonen. Die Stelle „von altem

- Gebruch” ift neben andern ein Beweis dafür, daß zu Negensberg,
feiner Bedeutung ale Verwaltungszentrum und Marktort enfiprechend,

Schon lange eine Art Kreis — oder Hauptjchule beftand, die auch von

Rindern aus den umliegenden Gememden GSchöfflisdorf, GSüniton,

Steinmaur und Boppelfen befucht wurde. Diefe Vereinigung

trug aber von Anfang an den Keim vieler „Spähne” (Swiltigfeiten)
in fich, indem fich die Dielsdorfer frog anfänglicher Kbereinftimmung

weigerfen, ihren Schulmeifter abzudanfen und ihre Kinder in Die

Ganzjahrichule auf die „Burg“ zu fehieken. Der Greit führte jogar

zu einem langwierigen Ehrverlegungsprozeß ziwifchen dem Haupfmann

und Landfchreiber Hans Engelfrid und dem Pfarrer Heinrich Boller,

der befehuldigt wide, die Neuordnung des Schulwejens zu hinter

treiben, fich aber in einer hisigen „Upologia” (Verteidigung) aus-

führlich dagegen zur Wehr feste. Trogdem über den Schulmeifter
zu Dielsdorf gejagt wurde, er fei „ein gar nichfiger und unfünnender

Menfeh”, „ein noch junger einfaltiger Mann, keineswegs tugentlich“
und in der Wilfenfchaft „noch felber ein Kind“, Fam die Dbrigfeit
der Talgemeinde entgegen. In Abänderung diefes erjten XUrtifels
wurde nach vielen Verhandlungen (alfo feineswegs affenmäßig), unter

Auflage der KRoften denen zu Dielsdorf am 13. November 1637 ges
ftattet, für ihre Winterfcehule einen befondern Schulmeifter auf eigene
Rechnung zu halten. Der Lehrer auf Negensberg bezog den vollen

Gehalt, ward aber verpflichtet, in der Woche zweimal jeinem jungen

Rollegen im Tale in der Erteilung der wichtigften Fächer beizuftehen.

2. Für den Schulmeifter auf der „Burg“ „joll eine Burgerfchafft

alda ein Behußung verordnien, das nit allein die Schulkinder darinnen
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Plas, jonder auch ein Schulmeifter mit fynem Hußoole gnugfamme

Wohnung haben Fünnind“. Beide Gemeinden hatten den Lehrer auch

mit Holz zu verfehen. Daher dürfen wir annehmen, daß Damals unfer

Schulhaus als eines der älteften im Ranton gebaut wurde. Es ift
auf einem Stadtplan von 168314) bereit an der Stelle des heutigen

Haufes der Familie Kienaft in der Oberburg aufgezeichnet und diente
der Gemeinde bis 1867. Das war ein bemerfenswerter Fortfehritt,

bejaßen doch noch ums Sahr 1800 von den 365 zürcherifchen Schul:

orten nur 21% genügende Schulftuben?) Us Lehrer wirkten um

jene Zeit zu Regensberg Sörg Heufel, „ein üppiger, lichtfertiger Lotter”,

nach diefem „Subjeftum” Mathys Glöbner und fpäter Sohannes Keep,

ein reformierfer Pfälzer, der al8 Prügelpädagog und Landesfremder-

bei der Bevölferung auf harten Widerftand ftieß.

3. An Befoldung erhielt der Lehrer aus dem gemeinfamen Kirchen-

gut beider Gemeinden 5 Mütt Kernen und 26 Gulden an Geld. Der
Staat legte ohne weiteres einem Gemeintvefen die Pflicht auf, be-

ffimmte Auslagen zu machen, obwohl er daran nichts leiftete. (Be=
fondere Schulmeifterfonds gab es erft feit 1705.) Für die Beforgung

des Sigriftendienftes waren ferner 3 Mütt angefegt. Die Befoldung

war damals jchon eine „Bringfcehuld”. Sie mußte dem Lehrer „ohne
langes nachenlauffen” verabreicht werden. Nach dem heutigen DVer-

fehrsivert machte fie etiva 450 Sr. aus (26 GI. zu 8 Sr. = 208Sr.

und 8 Mütt = 208 oder 4,6q zu 50 Fr. = 230 Sr). Ungefähr

gleich hoch Fam dazu noch das fogenannte Schulgeld, ein halber

Basen (2I Rp.) von jedem hiefigen und das Doppelte von fremden

Kindern. Unfere Schule war alfo noch Feine Freifchule. Diefes Schul:

geld mußte für die ärmern Schüler aus dem Kirchengut bezahlt werden.
Es war eine Art Schulfteuer und als folche fir unbemittelte, Finder-

reiche Familien oft drücend; machte eg aber möglich, daß die Lehrer
mit vielen Schülern auch auf einen.höhern Lohn kamen, twag heute
nicht immer der Fall ift. Von der altbefannten Lieferung des „Schul:

fcheites“ ift in diefer Schulordnung nichts gejagt. Zufammenfafjend

kann die damalige Lehrerbefoldung mit etwa 900 Franken angegeben
werden, welch verhältnismäßig hoher Betrag im Verein mit Wohnung

SIE ISHERE
1) Rlinfe, ©. 74.
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und Holz der Gemeinde e8 lange Zeit erlaubte, bei der AUnftellung
ihrer Schulmeifter etwas wählerifch zu fein. Mit der Anfesung von

Lohn und Wohnung war zugleich beftimmt, daß in Zukunft der Pfarrer
nicht mehr Schule halten follte, Sondern eben der feitbejoldete Schul-
meifter, der jo geftellt war, daß er auch ohne Handwerk oder Neben-

beichäftigungen fein „genugfames Llsfomen” hatte. Zudem gewährte
die Gemeinde eifrigen „Präceptores” allerlei Zulagen und Trinfgelder

(Douceurs)1). Erinnerungen an jene Zeit der feilweifen Natural:
bejoldung find bei den Landlehrern da und dort in den Gefchenfen
von Blutwürften, „Helsweggen“ und dergleichen angenehmen Dingen

noch erhalten. Um die Befoldung mußte fich der damalige Schul-

halter „vernügen, darnebent im Wandel, Geberden und Leben fich
Unjeren Mandaten (Gefegen) gemeß, auch twie einem GSchulmeifter
gebührt, verhalten, auch fyn Wyb und Kind dahin wyRen, daß von
innen nacher eben jo wenig Ergernuß, AUnjtoß ald (oder) Verhinde-

rung der Jugendt, al$ von ime felbftem ervolge, widrigen FahlE man

an feinen gebunden, fondern mit einem jeden, der fich nit gebührlich

verhielte, daß Zil alle Monat und Tag uß fon folle”.

4. Diefe Schulordnung warnte Die Lehrer zu verfchiedenen Malen

eindringlich, rohe Strafen anzumenden. Die Kinder waren ja ohnehin

durch die „malitia temporis” (1634 Peft, 1635 Durchzug des Herz0g8

Roban, 1636 Hungersnot) genug gezüchtigt. E83 wurde unterfagt,
daß der Lehrer größere Schüler zur oft parteiifchen Ubftrafung Elei=
nerer anftellte, fondern der Schulmeifter jollte diefes fchwere Umt

„lelbften verrichten“. (Überhaupt duldete diefe Ordnung feine fog.
„Hülfsfchüler”.) Eine der fehönften Stellen diefes älteften GSchul-

gejeges joll als ein Rulturdofument ganz bieher gejegt werden. „Der

Schulmeifter fol auch gegen fynen Schulfinderen gefinnet jyn wie

ein Vatter, diefelben ime befollen {yn laßen, fy lieben und lehren,
es jnge im läßen, fehryben, bätten oder anderen Underivyßungen, jo

der Iugendt nothwendig ift. md in folchem LImderwyßen foll er
Achtung haben uff die Arden der Kinderen, (modernes Ziel der
Sndividualifierung) dann etliche mit Srimdlichkeit, etliche aber

mit Rüche und Ernft wollen gezogen |yn“. Der Lehrer joll die Kinder

ftrafen „erfteng mit ernftlihen Worten und thröumwen (Drohen) und

1).&..3.: Solarium, EI, 6. 490.
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wo das nit hilfft, alsdann mit dem Iholle (Doldenbufch, „Fige”) uff

die offen Handt, und darnach wo von nöthen, fy mit der Nuten in müg:

Vichfter Befcheidenheit Schwingen und züchtigen”. Kurz, alle Alnord-,

nungen des Lehrenden fol eine väterliche Liebe zum Lernenden

beherrichen! Das Beharrungsvermögen wirft auch in der Gefchichte

mächtig, und heute noch, lange nach Vejtalozzi (dem diefe humanen

Sdeen Breitingers ficher befannt waren), müffen wir uns ernithaft

fragen, ob wir wirklich) dem Kernpunft der Menfchenerziehung der

abgelaufenen Menge von Sahren entjprechend näher gekommen jeien?

5. Die Schulftunden wurden angefegt im Winter von 8—11

und 12—3 oder 4 Ihr, im Sommer von 7—10 Uhr und nachmittags
„je nach Bile der Schüleren und Befchaffenheit der Zythen eine oder

ziwo Stund”. Das Mittageffen wurde alfo zwifchen I1 umd 12 hr

eingenommen, Die Stunden hatten mit Gebet zu beginnen und zu

fchliegen. Wie aus dem vorliegenden Tert hervorgeht, war hier eine

Ganzjahrfchule im Betrieb, was eine Haupfneuerung des Gefe-

gebers war.

6. Der Lehrer hatte ein „Verzeichnuß der Rinder” (Schulvodel,

Abjenzenlifte) zu führen, wonach dann bald tabellarifche Sahres-

berichte exftellt werden mußten, Eltern, die ihre Rinder daheim brauch-

ten, mußten „zuvor vom Schulmeifter Urlaub nemmen und gewünnen”.,

Alf herrfchte fchon ein gewiffer Schulgiwang. ber Eintrittsalter und

Rlaffeneinteilung ift hier noch nichts gefagt. Urme und veiche, ges
wafchene und ungewafchene Schüler, Knaben und Mädchen, Knirpfe

und aufgefchoffene Bauernfnechtlein jagen in frievlichem Durchein-

ander an langen Tifchen und ergaben zufammen jenes Bild der alten

Schule, das wir aus den Schilderungen von Gotthelf, Sfug u. a.

fennen.

7. Die damaligen wichtigften Fächer waren„läßen, fchryben,

bäften“. Real — oder Runftfächer hielt man für die Landfnaben eher

für Schädlich als nüglich. Denen, die fchreiben lernten, jollte der Lehrer

„vorfcehrpben und uffs wenigfte alle Monath neumw edel und Vor-

sichriften machen” und nicht alles an „die Schulerfnaben, weliche auch

rechnen zu lernen begehrten”, verwenden. Die Mädchen waren von
diefem Fach befreit. Die Knaben, wohl etiwa die Söhne der Beamten,

die Nechenunterricht wünfchten, mußten dem Lehrer dafür ein bejon-



deres Schulgeld entrichten. Dem Religionsunterricht hatte der Schul-

meifter „Innen größten Sy” zuzumenden, da „dem Mentfchen am

mehriten an denen Dingen gelegen, Dardurch er zu vechter Erfanndt-

nuß fynes Schöpfers und Heilands und alfo zu |yner Seelen Gellig-
keit gelangen möge”, Diefem Hauptfach wurden in der Woche zivei

halbe Tage eingeräumt, an denen der Lehrer nach Anleitung des Pfar-
vers die Fragen und Antivorten des Ratechismus (Rinderbericht), ferner
Gebete, Vaterunfer und Glaubensbefenntnis nicht nur auswendig, fon-

dern auch inmwendig nach „ivem rechten und grumdtlichen Verjtandt”

lernen ließ. 1639 fchuf Breitinger für Diefes Fach paffende Lehrmit-
tel (Ratechiemus, Keinen Lehrmeifter, Fragftückein). Die damaligen
Schulen waren ganz und gar „Dflanzgärtlein der Kirche, darin die

liebe Jugend als junge Bäumlein gleichjam gezweyet” 1) wurde,

8. Die Eirchlihe Betätigung des Schulmeifters ging aber

noch viel weiter, An den Predigttagen (auch in der Woche) mußte
er die gefamte Iugend im Schulhaus verfammeln und von da aus

„in einer züchtigen ftillen Drdnung” zur Kirche und nachher toieder

hinaus führen. Zudem hatte er die Kinder nachher über den Inhalt

der Predigt abzufragen und als ein rechter Rirchendiener unaufmerf-

fame junge Predigtgänger zu beftrafen. Uuch zur Kinderlehre follte

der Schulmeifter die Jugend nach dem Mittageffen vorbereiten und

führen. Damit die Kirchenlieder (Pfahnen) nach und nach eingeführt

werden konnten und auch wirklich ein „Chriftenliches Lobgfang” wurden,

follte alles fangestundige Volk,Männer und Frauen, als eine Urt
Kirchenchor alle Sonntage um 12 Uhr mit dem Schulmeifter Die ziveis
bis vierjtimmigen Gefänge big zur Geläufigfeit „üben und bruchen”.

Diefer Chor war anfangs ein ganz refpeftabler, — 1634 zählte Ne=

gensberg 209, Dielsdorf 256 Einwohner, 1%) — fanf aber mit der Zeit
auf eine gewöhnliche Singfchule herab, deren Übungen oft auf die

ipäten Abendftunden verlegt wurden. Eigentliche „Nachtichulen” zur

Wiederholung der gewöhnlichen Fächer (für die erwachfene Jugend)

wurden durch diefes Gefeg nicht gefordert, fommen aber noch lange

Zeit in vielen Landgemeinden als eine Urt Repetierfchulen vor. Der

Schulmeifter hatte feinen Beftrebungen um den Rirchengefang dadurch

12) Stauber, ©. 5.
18767. 2°822E511,211,2.08329,
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die Krone aufzufegen, daß er beim Gottesdienft al „Vorfinger” amten
mußte. Diefe gefamte Firchliche Betätigung zufammen mit dem Gig-

tiftenamt brachte den Lehrer in eine ftarfe Abhängigkeit zum Pfarrer,
unter der er lange Zeit verblieb. Die Schule war die Magd der Kirche
und der Schulmeifter der Diener des Pfarrherrn.

9. Den Schluß diefer Schulordnung bilden einzelne Angaben
über die Schulaufficht. Sie find ganz der Ausflug des fitten-
ftrengen Gefeßgebers. Der Lehrer felbft hatte das altoäterifche, aber

fehr wohltätige Recht, die Beauffichtigung der Sugend weit über die
Wände feiner Schulftube auszudehnen. Die Kinder follten zum höf-
lichen Grüßen erzogen werden. Sie hatten fich von den Umterhaltungen

der Eriwachjenen, al$ da waren Stubeten, Rarten- und Würfelfpiel,

Kegeln, Nachtiehwärmen u. |. w. fern zu halten. „Wann auch einem

Schulmeifter Klegten fürfemen, daß ein Schulerfind inn- und ußert-

halb der Schul fich nit gebührlich verhalten, gefchiworen (geflucht) und

font unzüchfige Wort und Reden getriben, gemergelet (Sachen ver-
taufcht, gegrämpelt, ein anderes übervorteilt), 1) Erömlet, gelogen, ge

. ftilt ald den Lüthen in die Güter gejtigen, die Frücht gefchediget und

entivendef, und waß derglychen Freffel und Ingebühren mehr, folle

er jolches mit der Ruten ftraffen, und wo dak auch nit helfen würde,

8 iven Elteren, dem Herren Pfarrer oder, nach Geftalt der Sachen,

dem Herren Dbervogt anzeigen.” Der regierende Landoogt amtefe

hier gewiffermaßen als Statthalter, hatte aber fonft nach den Klaren
Beftimmungen diefer Schulordnung. mit der Schulaufficht nichts zu
tun. Überhaupt kann von einer Verweltlichung der Schule jener Zeiten

nicht geredet werden, eher vom Gegenteil. Der Pfarrer hatte fich durch
allwöchentliche Schulbefuche zu überzeugen, ob der Schulordnung nach-
gelebt werde. Er war nach den Synodalfagungen verpflichtet, Tieder-

liche und pflichtvergeffene Lehrer den Graminatoren (heut. Rirchenrat)

anzuzeigen. Später erhielten die Prädifanten jog. „Bilitations-Frage-
bogen” zum Ausfüllen. Bei den Schulbejuchen unterftügten den Pfar-

ver die beiden Kirchenpfleger von Negensberg und Dielsdorf, welche

vein Eirchliche Uuffichtsbehörde den Lehrer nicht nur zur Pflichterfüllung
zu ermahnen, jondern ihm auch bei allfälligen Swiftigkeiten mit Eltern

„gebührenden Schirm“ zu bieten haften. QUnderfeits hatte auch der
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Schulmeifter das Recht, Taumfelige Vorgefegte „an gebührenden Drthen

anzuzeigen”. Auf Verlangen hatte er ferner in jolchen Fällen jchrift-
lich Zeugnis abzugeben.) Uberhaupt ift auffallend, daß neben dem

nach heutigem Sprachgebrauch etwas geringfchägigen Wort „Schul-

meister” (und doch, wie finnreich, ein Meifter in der Schule zu fein —)
die heutige Bezeichnung „Lehrer“ in. diefer Urkunde auch fchon vor-

kommt. Der damalige Schulbalter hatte in einer rechten Gemeinde

doch nicht jene bettelhafte, verachtete und verhöhnte Stellung, wie fie

ihm von leichtfertigen Schriftftelleen oft angedichtet wurde. Schon da=

mals tarierte der gefunde Bauernverftand den Mitmenfchen eher nach

der geleiteten Urbeit, ale nach Schulfad, Amt und Würde, Neben

unbefähigten Kollegen gab es damals auch eine Mehrzahl von Schul-
meiftern, die ihr Amt unter den fehwierigften äußern Verhältnifjen

zur Zufriedenheit ihrer Gemeinden ausübten.”)) Diele waren weit
gereift und befonders Die Lehrer in den Grenzgebieten hatten auch
aus Nachbarkantonen bedeutenden Zulauf. Bon einem gelehrten Land-
Schulmeifter wird fogar berichtet, daß er „nicht nur Deutfch allerhand

Gattung zierlich fchreibt, fondern auch hebrätfch, griechijch und lateinisch“

verftehe. Zluch treffen wir verjchiedene Lehrer je und je in angefehenen

Gemeindeämtern. )
Zufammenfaffend mahnt das Gefeg in feinem langen Schlußfag

nochmals alle Beteiligten, ihr Beftes hin zu geben zur Beförderung

des „LHybs und der Geelen Heil” der lieben Jugend. Wenn wir auc)

nichts vorfinden von Gramen, Klaffeneinteilung, Hygiene, Stunden-

plan 2c., jo tft diefe Schulordnung I. 3. Breitingers dennoch ei
einheitliches, den damaligen Lebensbedürfniffen vollauf entfprechendes

Werk, das große Fortjchritte brachte und gerade durch feine lange

Lebensdauer von feiner Brauchbarkeit zeugt. Das bier gefchilderte
lofale Schulgefeß ift durchaus nicht etwa ein Privilegium für Negens-

berg, jondern die erfte befannte Niederfchrift der „Durchgehenden Drd-

nung für die Schulen uff der Landfchaft” vom 20. Sept. 1637.) Es
fonnte aljo jehr wohl diefer Abfchnitt der zürcherifchen Schulgefchichte
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vom Standpunkt der Drtsgefchichte aus betrachtet werden. Schon am

26. April 1637 waren die Schulmeifter vom Eraminatorenkollegium

auf ihre Befähigung geprüft worden. Shre fchriftlichen Arbeiten find

noch vorhanden.) Die allgemein gültigen Sasungen vom 20. Sept.

1637 wurden vorerft nur bandjehriftlich verbreitet; fo ift z.B. im Schul:

gemeindearchiv Stammheim noch ein Eremplar mit diefer Datierung

vorhanden.®) Sie dienten auch ald Norm für fpätere Iofale Schul:

ordnungen. Exit 1658 erjchienen fie in wenig erweiterter Form im

Drude.) Auch die Neuausgaben von 1684 und 1718 brachten außer
ftiliftifchen nur nebenfächliche Veränderungen. Ext die Vorfchläge der

verjchiedenen Geiftlichkeitsfapitel?”) und die Schulordnungen von 1778

und 1803) führten langjfam hinüber zu der heutigen Voltsfchul-Ge-
fesgebung. Der Kenner wird einwenden, man gewvinne z.B. aus der
Stapferfchen Enquete von 1799) tro& allem einen recht peinlichen
Eindruc von unferer alten Schule. Dazu ift zu bemerken, daß nicht

das Gefe fchlecht war, jondern, ähnlich wie oft in modernen Fällen,

dejjen Ausführung.
Die Schule ift das genauefte Spiegelbild der KRulturentwicklung

einer bejtimmten Zeit.) Das damalige Ziel des Staatslebens war die
Befeftigung der reformierten Kirche. Daher war auch dag Erziehungs-

ideal der Schule auffittlich — religiöfe Momente befehränft. Gerade in
unferer Zeit mit ihrer VBernachläßigung der ethifchen Bildung zwingt

ung der Geift, der zwifchen den Zeilen diefer alten Schulordnung her-

vorleuchtet, Hochachfung und Bewunderung ab. Wir ftoßen da mit-
ten in Krieg, Peftilenz und Teuerung, zudem im oft einfeitig verhöhn-

ten ariftofratifchen Zeitalter auf Ideen, an deren Verwirklichung wir
zum Teil jest, nach bald 300 Jahren, noch arbeiten. Auch in unfern

Tagen noch muß e8 jedes rechten Lehrers eifrigftes Beftreben fein, daß

er feine Schüler „Liebe wie ein Vatter”,
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